
Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat (Kombimandat) 

Mitteilung über Adress- oder Kontoänderung bzw. Adress- oder Kontoberichtigung 

 

  

Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken  
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
Oselbachstr. 60 
 

66482 Zweibrücken 

 

 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat (Kombimandat) 

 Mitteilung über Adress- oder Kontoänderung bzw. Adress- oder Kontoberichtigung 

  Meine Adresse hat sich geändert bzw. muss berichtigt werden. 

  Meine Bankverbindung hat sich geändert bzw. muss berichtigt werden. 

 

Zahlungsempfänger 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer 

 

Mandatsreferenz 

 

Forderungsart 

 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) widerruflich, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom UBZ auf meinem Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Kontoinhaber/Adresse  
 
Straße, Nr. 
   
PLZ, Ort 
 
Kreditinstitut 

BIC (11-stellig) 

IBAN (22-stellig) 

 *BIC und IBAN entnehmen Sie bitte Ihrem Kontoauszug 
 
Informationen gem. Art. 13 DS-GVO finden Sie auf unserer Homepage unter www.ubzzw.com – Hinweisblatt 
für Kunden zur DS-GVO. 
 
 
D -   
Kunden-Nummer   Ort, Datum   Unterschrift 

Umwelt- u. Servicebetrieb Zweibrücken, 66482 Zweibrücken 

DE69UBZ00000185355 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit des Lastschrift- 
verfahren an. 

Sie ersparen sich hierdurch künftig die Überweisung des 
Rechnungsbetrags. 

Die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren ist freiwillig 
und Sie können Ihre Zustimmung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Sie erlischt, wenn eine Lastschrift 
zurückgebucht wird. 
 
Das Lastschriftverfahren ist ein einfacher und sicherer 
Zahlungsweg. Fehlbuchungen und Mahnungen werden 
dadurch ausgeschlossen. Sie können innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

http://www.ubzzw.com/

